
  
 
 
 

 

 

Beilage 2 
 
 
Übersicht über die heutige Zusammensetzung der Steuererträge 
des Kantons und der Gemeinden 
 
 
Aus Sicht des Kantons: 
 
Total Kantonssteuern und Kantonsanteil direkte Bundessteuern  
(total 851,5 Mio. Franken)  

 
 
 Abb. A: Jährliche Steuererträge aus den Kantonssteuern und dem Kantonsanteil an den direkten Bundes-

steuern der Privatpersonen (sog. natürliche Personen) und der Unternehmen (sog. juristische Personen), in 

Mio. Franken und in Prozent, bei einem Totalbetrag von 851,5 Mio. Franken; Berechnungen der Steuerver-

waltung aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2013 - 2015.  

 
− Von den jährlich 851,5 Mio. Franken Steuererträgen des Kantons (d.h. Kantonssteuern und 

Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer, aber ohne Gemeindesteuern) entfallen 47% 
auf die Kantonssteuern natürlicher Personen (d.h. Privatpersonen) und 7% auf den Kan-
tonsanteil an der direkten Bundessteuer von natürlichen Personen. In den meisten anderen 
Kantonen machen diese Erträge von Steuern natürlicher Personen einen Anteil von etwa 
80 bis 90 Prozent aus. Dies zeigt, dass im Kanton Zug die Unternehmen (d.h. die juristi-
schen Personen) einen im interkantonalen Vergleich weit überdurchschnittlichen Anteil an 
die gesamten Steuererträge des Kantons beitragen. 
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− Bei den Steuererträgen (inkl. Kantonsanteil an direkter Bundessteuer) der insgesamt etwa 
27'000 juristischen Personen haben die Erträge der rund 1'800 gemischten Gesellschaften 
mit 22% der gesamten Steuererträge des Kantons ein grosses Gewicht. Diese gemischten 
Gesellschaften beschäftigen zudem mehrere Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche oft sehr gut qualifiziert und entsprechend entlöhnt sind und von denen viele auch im 
Kanton Zug wohnen und Steuern zahlen. 

− Aus rein finanzieller Sicht von vergleichsweise geringer Bedeutung sind die rund 2'400 
Holdinggesellschaften und die rund 2'700 Domizilgesellschaften. Sie haben aber oft eine 
wichtige Rolle im Gesamtkontext eines Konzerns und somit für weitere Zuger Gruppenge-
sellschaften des gleichen Konzerns. Häufig dienen sie internationalen Unternehmen in ei-
ner ersten Phase als Türöffner für einen künftigen Ausbau der Aktivitäten in Zug. 

 
 
Aus Sicht der Gemeinden: 
 
Total Gemeindesteuern  
(total 516,9 Mio. Franken) 

 
 

 Abb. B: Jährliche Erträge aus den Gemeindesteuern aller elf Zuger Einwohnergemeinden, in Mio. Franken 

und in Prozent, bei einem Totalbetrag von 516,9 Mio. Franken; Berechnungen der Steuerverwaltung auf-

grund des Durchschnitts der Jahre 2013 - 2015. 

 
− Von den jährlich 516,9 Mio. Franken Steuererträgen der Gemeinden entfällt 66% auf die 

Gemeindesteuern natürlicher Personen (d.h. Privatpersonen). Im Vergleich zum Kanton ist 
somit der Anteil der natürlichen Personen bedeutend grösser. Dies liegt daran, dass die 
Gemeinden im Gegensatz zum Kanton keinen Anteil an den vereinnahmten Bundessteuern 
erhalten, im Gegenzug jedoch auch nicht direkt an der NFA-Zahllast des Kantons zuguns-
ten der anderen Kantone beteiligt sind. 

− Bei den Steuererträgen der juristischen Personen haben die ordentlich besteuerten Gesell-
schaften mit 21% und die gemischten Gesellschaften mit 12% weiterhin ein grosses Ge-
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wicht. Im Vergleich zum Kanton ist die Bedeutung der gemischten Gesellschaften jedoch 
geringer, weil sie für die Zwecke der Kantons- und Gemeindesteuer lediglich reduziert be-
steuert werden und den Gemeinden kein Anteil an den direkten Bundessteuern zusteht. 
Aus rein finanzieller Sicht von vergleichsweise geringer Bedeutung sind wie beim Kanton 
die Holdinggesellschaften und die Domizilgesellschaften. 

− Ein Vergleich zwischen den Gemeinden zeigt ein heterogenes Bild. Während die Wirt-
schaftszentren vorwiegend in der Lorzenebene einen erheblichen Anteil an Steuererträgen 
aus juristischen Personen aufweisen, ist dieser bei ländlicheren Gemeinden weniger be-
deutsam oder gar vernachlässigbar. 

 
Für die einzelnen Einwohnergemeinden zeigt sich folgendes Bild: 

 
 Abb. C: Anteil am jeweiligen Gemeindesteuerertrag in Prozent  

 
Auf die Situation für die Kirch- und Bürgergemeinden wird im Bericht und Antrag separat ein-
gegangen. 
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